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Verfahrensvermerke 
Aufstellungsbeschluss 
Aufstellungsbeschluss gern. § 2 BauGB durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom

23.10.1992. 

Siegel Büdingen den 

. .A_\ 

Magistrat der Stadt Büdingen 

Vorgezogene·Trägerbeteiligung 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Bau GB bis Ende Februar 1997. 
Die Träger wurden durch Anschreiben vom 25.01.1997 zur stellungnahme aufgefordert. 

Siegel Büdingen den 

Magistrat der Stadt Büdingen 

Bürgerbeteiligung 
Beteiligung der Bürger gern.§ 3 Abs.1 BauGB vom 20.03.2000 bis 31.03.2000. 

Siegel Büdingen den 2 L,

Magistrat der Stadt Büdingen 

Beteiligungsvermerk/ Erneute Offenlage 

c� · ·•) l.urt 
;�:.:n�·,::ste!' 

Öffentliche Auslegung der Planung gern.§ 3 Abs. 2 BauGB vom 26.09.2000 bis einschließlich 
27.10.2000. 

' 
Siegel Büdingen den 

II 
Magistrat der Stadt Büdingen 

Erneute öffentliche Auslegung der Planung gern.§ 3 Abs. 2 und 3 BauGB vom 13.06.2001 
bis einschließlich 29.06.2001 

Siegel Büdingen den 2 ' j") - ' !.. J �· ,,, 

Magistrat der Stadt Büdingen 

Satzungsbeschlussvermerk / Erneuter Satzungsbeschluss 

r: :.-' Luft 
E, ":}· ·:•·;:::!:--;ier 

Als Satzung beschlossen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB von der Stacltverordnetenversammtung 
am 19. Januar 2001 

Siegel Büdingen den 

Magistrat der Stadt Büdingen -·-·lt
;f'.Cr 

Erneut als Satzung beschlossen gemäß § 10 Abs. 1 Bau GB von der Stadtverordnetenversammlung 
am 21.09.2001 

Siegel Büdingen den ? 1 .. ·' 

� i<I . ' _, 
Magistrat der Stadt Büdingen 

iJ 

Genehmigungsvermerk 
Der Bebauungsplan wurde am durch die Verwaltungsbehörde genehmigt. 

ütllt8Tl!fll!:cJl 

am ........ 9-: .. p.:H'. .... ?.9.Q.?.�.,
Az.: .JL •�4,.;;..�f.dcit!Z/.M.: .. di! 8'
Regierungspräsidium Dii.rmstadt 

im AYftrag 

S/cP e.-f!. (/" e$ B,r\,P,..,..

Inkrafttreten 
Die Erteilung der Genehmigung wurde am Ü 8. F::;[},

ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Krafl. 

Textliche Festsetzungen 
F E S T  S E T  Z U N G E N nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches 1. d. F. der Bekarmtmaciiung vom 
8.12.1986 {BGBI. 1, 2191), geändert durch das Geset-.: vom 22.4.1993 (BGBI. 1, 466). zuletzt geändert durrn die 
Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) in der FasSUl"fi:I der Bekanntmachung vorn 27.8.1997 (BGBI. t. 2141), 
in Verbindung mit der Baunutzun9sveronilun9 f.d.F. vom 23.1.1990 (BGBI. 1, 132) zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 22.4.1993 (BGBI. 1, 466+479) , der Planzelchenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. I, 58), eowie der 
Hessischen Bat1orclnung i.d.F. vom 20.12.1993 {GVBI. 1. 655). 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Grabegarten 

1.1.1 Auf den privaten Grtlnllächen mit der ZWeckbestimmung "Grabe garten" sind nur Geräteschuppen zulässig. 
die der Aufbewahrung von Gartengerätechaffen und Gartanbearbettungshitfsmitteln dienen. In diesen Scl1uppen 
sind Aufenthaltsräume, Feuerstätten sowie Aborte nicht zuläs.sig. Ein Wasseranschluss zum Betrieb sanitärer 
Elm1chtungen ist ebenfalls nicht zulässig. 

1.1.2 Das Volumen des Geräteschuppens auf den Grabegartenflächen darf max. 15 cbm betragen. 

1.1.3 Pro Grabegartenfläc:he iat nur ein Geräteschuppen zulässig. 

1.2 Private GrCmfläche - Reitplatz 

1.2.1 Auf der pr1vet:en Grllnfläche mtt der zweckbestirnrrung "Reilplatz"· ist ein Reitplatz I Kleine Arbeitsbahn 
:wlässlg. Mit Ausnahme von PKW-S1ellplätzen und Einfriedung81"1 sind weitere bauliche Anlagen in dieser Fläche 
nicht zulässig. 
Die Anzahl der zulässigen PKW-Stellplätze ist auf m8".imal 2 beschränkt. 

2. Planungsrechtliche Festsetzungen aufgrund der Landschaftsplanung
gern.§ 9 Abs. 1 Nr. 25a + b BauGB 

2.1 Durchgehend wasserundurchlässlge Befestigungen von Wegen. Plätzen und Stellplätzen sind nicht zulässig. 

2.2 Alle vorhandenen Obstbaume im Gebiet sind zu erhalten bzw'. bei Abgang zu ersetzen. Ausgenommen von der 
Festsetzung zur Ersatzpflanzung sind die Grabegärten. 

2.3 Alle Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet sind den privaten Eingriffen zugeordnet. 

2.4 Verkehrsflächen 

2.4.1 Die Zuwegungen zu den Gartengrundstücken solleh als b&:1achsene Hlldweg,a erhalten bzw. gestaltet 
werden. 
Der im Ptangebjet befindliche Straßenabschnitt der GlsteJer Straße wird durch die Planung nicht verändert. 

2.5 Grabegarten 

2.6.1 Die als Grabegarten festgesetzten Flächen sind als gärtnerisch genutzle Fl!k:hen zu belassen bzw. 
anzulegen. 

2.5.2 Das auf den Dai;hfli§Chercder·Geräte'schUppen anfalleride nicht vei'unreinigte waeeer iet,�eo1'$m keiri8 
Nutzung für Bewässen.ingszwecke arfolgt.•braltfl!lchfg zu versickern. 

2.6 Private Grünfläche - Reitplatz 

2.6.1 Die Fläche für den ReiiJ>latz Ist wasserdurchlässig zu gestalten. Die oberste Sciiicht ist aus einem Material 
herzustellen, welches eine Staubenlwlcklung weitgehend ausschließt 

2.6.2 Die nicht für den Reilpletz. benöUgten Flächen sind elnzugrünen. Hierbei ist für je 300 qm für das Reitfeld
genutzter Fläche ein Baum der Artanlßte zu pflanzen. 

2.6.3 Die private Griinfüiche - Reitplatz ist entlang der Grundstücksgrenzen mit einheimischen Sträuchern 
einzugrilnen. 

2.7 Private Grünflächen mit Zweckbestimmung 

2.7 .1 Streuobatwiese; Die Flurstücke 94, 95. 24.'2, 2413 und 23111 sollen gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BsuGB als 
extensiv genutzte Streuobstwiese entwickelt werden. Der vorhandene Bestand an hochstämmigen Obstbaumen 
soll erhalten und durch Neupflanzungen ergänzt werden. 

2.7 2 Extensives Grilnland: Der auf Flurstück 10511 bestehende extensi•,e Grünlandbereich soll gemäß§ 9 Abs. 1
Nr. 25b BauGB erhalten ull:I nachhaltig gesichert werden. 

2.7.3 Gehölzfl�che Parzelle 99/1 
Der vorhandene Gehölzbestand auf dem FlurstUck 99.11 (zum Teil) ist gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 25b Bau GB zu
erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen. 

2.7.4 Gehölzfläche Parzelle 96/3 
Der vorhandene Gehölzbestand auf dem Flursfück 96.13 181 gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zu erflalten. 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen. 

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen ist eine Hütte für die Vogelschutzgruppe mit einem Volumen 
von max. 120 cbm zutässig. Wasserversorgungs- und Abwasseran!agen dürfen nicht eingebaut werden. 

3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
gern.§ 87 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

3.1 Grabegarlen 

3.1.1 rne Anordnung der mit der Nutzung unmittelbar zusammenhängenden Geräteschuppen auf den 
Gartengrundslücken ist wie folgt zulässig: 
- Zur öffen111chen Verkehrsfläche Ist ein Abstand von mlndastans 5 m einzuhalten.
- Zu Nachbargrundstiicken Ist ein Abstand von mindestens 1.50 m einzuhalten.

3.1.2 Der Geräteschuppen ist auf mindestens einer Selle mit Gehölzen oder mit Rank- bzw. Kletterpflanzen zu 
begrünen. Vorhandene Geräteschuppen, die aus nicht lendschaftsgerechten Materialien best.ehan, sind bis zu ihrer 
Erneuerung einzugrünen. 

3.1.3 Das Abstellen von Wohnwagen, Booten und Anh!lngem, sowie das Lagern von Baumaterialien Ist innerhalb 
des Geltungsbereiches nicht zulässig. 

3.1.4 För die Gertlteschuppen sind nll" matte, dunkle Farbtöne zulässig 

3.1.5 zur Dechdeckung s.-id lediglich Materiellen .-i matten, dunklen Farblönen zulässig. 

3.1.6 Das Dach Ist a[$ Satteldach mit einer Dachneigung von max. 35" und min. 15" auszu!Ohren. 

3.1.7 !::ilfriedungen sind nicht zuläs5ig. Ausgenommen davon sind lediglich Einzelbeete, die gegen Wildfraß 
geschützt w11rdttn können. 

3.2 Private Grünfläche - Reitplatz 

3.2.1 Ehfrledungen sind als Hecken oder Holzziiune i"I naturfarbenem oder weiß geslrichenem Holz zulässig. 
Die Höhe der Einfriedungen ist auf max. 1.50 m, gemessen vom natürlichen Gelände. zu begrenzen. 

4. Allgemeine Hinweise

4.1 Bel 8-darbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauem und andere Funde, z.B. Scherben. Sleingeräte 
und Ske!ettreste, entdeck! werden. Diese sind entsprechend dem Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem 
Landesamt für Denkmalpflege. der Unteren Denkmalschutzbehörde oder der stadtverwa1tu11g zu melden. 

4.2 Es besteht grundsätzlich die MöglichkeH. dass bei Ausschachtungen bislang unbekannte Altablagerungen, 
Bodenkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei kann es sich u. U. um 
ausgasende. gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Gefährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten 
Bodenverunrelligungen unverzüglich das Umwelt.am! Frankfurt/M., die nächste Polizeidi1:mststelle, der Magistrat 
der Stadt Biiding1111 oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises zu benachrlchtlQen. die weitere 
Vorgehensweise ist abzustimmen. 

4.3 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist lt. Bergamt Weilburg kein Bergbau umgegangen. 

4.4 Alle Grundstücke sind so zu pflegen, dass der Naturhaushalt und das Landschaftsbid nicht wesenflich 
b&einträchtigt werden und der Erholungswert für dioa Bavölkerung erhalten bleibt. 

4.5 Für den Bereich der Flurstücke 105/1, 9613, 2412 und 24/3 glt die Verordnung aufgrund§ 16 (3) und§ 17 (1) 
HNal:G iiber das Landschaftsschutzgebiet 'Vogelsberg - Hess. Spessart". 

4.6 In der Giste!er Straße befhdet sich ein 20 kV-Kabel der OVAG. fiir evtl. notwendige Erdarbeiten In diesem 
Bernich ist eine Abstimmung mit dem Versorgungsträger herbeizuführen. 
Die ebenfalls im Plangebie1 befindliche 0,4 kV-Freileilung im Südwesten ist nachrichtlich in die Planzeiciinung 
übernommen worden. Beplianzungsmaßnahmen in diesem Bereich sind mit dem Veraorgungsträger ab.::uslimm81"1. 

5. ANLAGE UND PFLEGE DER AUSGLEICHSMAßNAHMEN

5.1 Neuanlage extensiv genuti:t:er Streuobstwiesen und Erhalt des vorhandenen Obstbaumbestandes

Der vereinzelt vorhandene Obstbaumbestand auf den Flurstücken 94, 95, 24/2, 2413 und 23/11 soll erhalten 
werden, Um den Bestand dauerhaft zu sichern, ist ein rechtzeitiges Nachpflanzen von Bäumen direkt angrenzend 
an alte Gehölze nötig, daTiit später ein hinreichender Ersatz im notwendigen />Jter vorhanden Ist. Ältere Obstbäume 
sollen bis zu ihrer Abgängigkeit als ''Totholzbäume' erhalten werden. 
Die Neuanpflanzung soll flächig (zerntreut) erfolgen, die Pflanzdichl:e beträgt 1 Obstbaum pro 150 - 200 in2. Hierfür 
sollen nur hochstämmige Obstt:läume starkWüchsiger und regionaltyplscher Arten und Sorten veiwendet werden. 
Außer dem Pllanzschnltt soll an den hochst:tlmmlgen Obstbäumen ein wiederhol1er Erziehungsschnitt im 
mehrjährigen Abstand vorgenommen warden. Die Unternutzung soll als extensive Wiese erfolgen. 
Der Unterwuchs der Streuobstwiesen muss, um eine vollständige Verbuschung zu vermeiden. kurz gehalten 
werden. Geringfügig können jedoch Brombeelbewuchs und Brennesselfluren als zusät'llche klelnräuroige 
Biotopstn.ikturen toleriert werden. Der Mahd dieser Flächen sollte vor der Beweidung als StandWeide Vorrang 
gegeben werden, um einen Schaden an den Bäumen und der Grasnarbe zu vermeiden. 
Das Mähgut soll frühestens nach zwei bis drei Tagen abtransportiert warden. Falls möglich, sollte die Verwendung 
als Grünfutter bzw'. Heu Priorität besitzen. Eine Düngung der Flächen ist nich1 zulässig um das Abmagern 
voranzutreiben und den Artenreichtum zu fördern. 

5.2 Sicherung einer extensiv genutzten Grünlal'ldfläche 

Zur Pflege der Extensivwiesen soll neben dem regelmäßigen Schnitt das Mähgut abgeräumt werden. 
Die Schnmhäufigkeit erfolgt bei mageren Bodenverhältnissen und geringem Aufwuchs in Form einer ein- bis 
zweimaligen Mshd im Jahr. Bel st.irkem Aufwuchs sind bis zu drei Schnitte nötig und das Schnittgut ist unbedingt 
abzuräumen. 
Der erste Schnitt eoH dabei etwa Anfang Juni, der zweite Schnitt etwa Anfang Oktober erfolgen. Das Schnittgut soll 
frühestens nach zwei bis drei Tagen abtransportiert werden. Falls mögllch, sollte die Verwendung als Grünfutter 
bzw. Heu Priorilä.t besitzen. Eine D(lngung Ist nlchtzuläss,IG um daa.Abmagem der Fläope voranzutrelb�. Auch 
nach dem Abmagern dürfen keine D□iiger'. und Pfianzel1SChulzmlttel auf dflr Fläche auSgebracht werde�: 

5 3 Slchen.ing von Gchölzflächen 

Um die Wlderstandekren der Bäume und die Slabilität des Bestandes in der privaten Gr□nfläche zu erhöhen. ls1 In 
einem TLmUs von 4 • 5 Jahren ein burchforsl:en der oberen Baumschicht entroerllch. 
Abg&storbene Hölzer sollen im Bestand verbleiben, um Totholzbewohnem Lebensraummöglichkeiten zu bieten. 
Die Ergänzung des Bestandes soll m it einheimischen, etandortgerechten Laubgehölwn erfolgen. 
Die Pflegemaßnahmen in jungen Beständen sollte sich auf ein Minimum beschränken. Ein Eingreifen erfolgt nur 
wenn es unumgänglld'l ist, in Form von Mulcharbeilen um die Bcdenvegeialion im Wurzelbereich der Jungpnanzen 
zurückzudrängen. Das Auftreten von Himbeeren und Brombeeren sawie Gräsern als Kleinbiotopstrukturen kann 
toleriert werden. 
Der Zeitpunkt der Pflegemaßnahmen sol außerhalb der Hauptbrut- und -selzZall Anfang April bis Ende Ju� liegen. 

6. PFLANZLISTE

6.1 Im gesamten Plangebiet sind standortgerechte Bäume und Sträucher unter Berücksichtigung der folgenden 
Artenverwendu,gslfste anzupnenzen. 

6.1.1 OBSTGEHÖLZE 
Hierfür sollen nur hol;hstämmige Obstbäume starkwüchslger und regloneltypisc:her Arten und Sorten verwendet 
werden 
Empfohlen werden: 
Pninua spec. ('vVidpflaume) 
Cydonla oblonge (Quitte) 
Mespilus germanlca (Mispel) 
Sorbus domes1ica (Speierling) 
Juglans regia (Wakluss) 

6.1.2 GEHÖL2FLÄCH!::N 
Quera.is robur (Stlelelche) 
Quera.is petraea (Traubenelche) 
Castanea sativa (Esskastanie) 
Crataegus laevlgata (Rotdorn) 
CrataegU$ monogyne (Weißdorn) 
Prunus padus (Traubenkirsche) 
Prunus serolina (Späte Traubenkirsche) 
Fagua sylvatica (Rotbuche) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 

6.1.3 RANKER UND KLETTERPFLANZEN 
Selbslk.Jlmmer 
Campsls mdlcans (Trompetenblume) 
Euonymus-forlunei-Sorten (Spindefstrauch) 
Hedara helix (EfelJ) 
Hydrangea petiolares (Kletterhortensie) 
Parthenocissus qulnquefolia "Engelmanni"(Jungfemrebe) 
Parthenocissus tricuspldata "Veltchlr' (WIider Wein) 
Pflanzen, die Klet1erhllfe benötigen 
Actlnldla arguta (Strahlengriffel) 
Alret:ia quinata {Akebie) 
Aristolochia macrophylla {Pfelfenwinde) 
Clematis-Arten 
Hurrn.dus lupulus {Hopfen) 
Lonicera-Arten (Gei5Sblätter) 
Polygonum auberlii (Knöterich) 
Vitis-Arten (Weinreben) 

6.2 PFLANZQUALIT ScÄT 
Große Laubbäume (Bäume 1. Ordnung) 
Hochstämme mit Ballen 2 x v., 10 - 12 St.U. 
Hoch51ämme mit Ballen 3 x v., 16 - 20 St.U. 
Klelne Laubbäume I Großsträucher (Bäume II. Ordnung) 
Hochstamm mtt Ballen 3 x v. 16-18 SI.U. 
SoHtär mtt Ballen 3 x v., 125 - 150 oder 150 - 200 
Heister mit Ballen 2 x v .• 125 - 150 
Hec:kenpHanzen ohne Ballen 2 x v., 125-150 
Sträucher 
Heckenpflanzen ohne Ballen 2 x v., 80 .100 oder 125-150 
auch als Salitär mit Ballen 3 x v. 
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Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeich
nungen dar Flurstücke mit dem Nachweis des 
üegenschaftskatas1ers übereinstimmen. 

Friedberg, den ................ . 
Der Wetteraukreis - Katasteramt -

Zeichenerklärung: 

--- Baugrenze 

überbaubare Grundstücksfiäche 

öffentliche Verkehrsfläche 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Weg 

private Grünfiäche - Grabegarten 

private Grünfläche - Reitplatz 

private Grünfläche - Streuobstwiese 

private Grünfläche - Extensives Grünland 

II 1\ \ \ 
i \ ! 

private Grünfläche - Gehölzfläche 

nachrichtliche Übernahme einer 0,4 kV-Freileitung 

• • Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

• - • Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 8-Plans

·, ',.. vorhandene Flurstücksgrenze',, 

Büdingen - ST Aulendiebach

Bebauungsplan Nr. 4 "Die Weiherwiesen" 
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Bearbeitungsstand: Oktober 2001 


